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noch auf die Natur und den Zustand dieser Geister im Jenseits ging man jedoch näher ein.
Man betete zu ihnen, man brachte ihnen Opfer dar; aber Wünsche und Gebete blieben auf
das Diesseits gerichtet. Die kleineren Opfer wurden mit einem Familienschmause, die großen
mit herrlichen Staatsparadefesten verbunden. Eigene Priester gab es nicht. Für die Familie
opferte der Hausvater, für Land und Reich bei einigen seltenen Gelegenheiten der Kaiser
als Sohn und Stellvertreter des Himmelsherrn. In schweren Bedrängnissen tauchte wohl
der Gedanke an Buße und Sühne auf; aber man glaubte die erzürnten Geister am besten
mit Speise- und Trankopfern begütigen zu können, wobei der Opfernde selbst mit seinen
Freunden den Löwenanteil erhielt.

2. Eine solche Religion ohne Theologie wie ohne Mythologie, ohne Priester und ohne
Offenbarung, an sich flach und nüchtern, mußte sich im Laufe der Zeit natürlich noch mehr
verflachen. Der Geisterglaube artete in Aberglauben aus, der kümmerliche Gottesdienst in
völlig irdisches, materialistisches Sinnen und Treiben. Nach der chinesischen, von den Kaisern
in ihrer Regierung befolgten und den Untertanen eingeschärften Sittenlehre war der Kaiser
der Vater seines Volkes, der ebenso unumschränkt über seine Untertanen wie der Vater über
seine Familie herrscht. Aber die Gewalt ist ihm nur zum Guten verliehen, sie ist ein Ge-
schenk des Himmels, für dessen Gebrauch er dem höchsten Herrn aller Dinge verantwortlich
ist. Tut er das Gute, so gedeiht sein Reich, unterdrückt er aber seine Untertanen und ver-
leitet er sie zum Bösen, so entzieht ihm der Himmel seine Gewalt. Nur er allein kann dem
Himmel selbst opfern, den untergeordneten Geistern dagegen jeder Chinese.

Unter den Pflichten gegen die Mitmenschen steht die Pflicht der Kinder gegen die
Eltern obenan. Diese Pflicht bildet die Grundlage und das Musterbild aller übrigen sitt-
lichen und bürgerlichen Pflichten. Wenn auch die Stellung des Weibes nach den alten
Gesetzbüchern der Chinesen eine sehr untergeordnete ist, so bleibt sie doch immer noch tofir»
diger als bei den meisten andern orientalischen Völkern. Namentlich wird dem Manne Liebe,
Achtung und Vertrauen gegen seine Frau anbefohlen. Die Pflichten gegen sich selbst lassen
sich in das Wort Selbstbeobachtung und Selbstbeherrschung zusammenfassen. Das Kind soll
frühzeitig die Tugend kennen lernen und durch Übung zu erwerben suchen. Da das Herz
das Prinzip der guten und bösen Neigungen ist, so muß dieses vor allem geordnet werden.
Eine große Lücke weist die Moral der Chinesen darin auf, daß über das Los der Gottlosen
im Jenseits Stillschweigen herrscht. Während die Belohnung der Guten in diesem und im
jenseitigen Leben außer Frage steht, bleibt es sehr zweifelhaft, welches Schicksal die Bösen im
Jenseits erwartet. Die ihnen angedrohten Strafen beziehen sich alle auf dieses irdische Leben.

3. Geister- und Ahnendienst genügen den Bedürfnissen des Herzens nicht; so kam es,
daß neben der Staatsreligion andere Kultusformen mit Erfolg sich entwickeln konnten. Der
älteste dieser Kulte ist die Religion der Taosse. Laot-se, d. i. ehrwürdiger Lehrer, war
ein älterer Zeitgenosse des Khuugsu-tse. Als sein Geburtsjahr wird 600 v. Chr. angegeben.
Er schrieb in einem Werkchen, dem Tao-Te-King, „Taotugendbuch", die Ergebnisse seines
Nachdenkens nieder. Darin unterscheidet er den sichtbaren Tao, die äußere Weltordnung,
und den unsichtbaren, von dem Lao-tse schreibt: „Es gab ein Wesen, unbegreiflich vollkommen,
ehedenn Himmel und Erde entstanden. Ich kenne nicht seinen Namen; bezeichne ich es, nenne
ich es Tao." Ist Tao eine Person oder eine Sache? Viktor v. Strauß meint, daß dieses
Wort im nächsten Sinne nichts anderes bedeute als Gott. Andere sowohl chinesische als
europäische Gelehrte geben davon wesentlich verschiedene Erklärungen. Die äußere Form
des Taoismus entstand erst in nachchristlicher Zeit unter dem Einfluß des Buddhismus. Die
Taosse sehen als Hauptgegenstand ihrer Verehrung die UrVernunft an, welcher die Welt ihr


